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durchs Ladenfenster verletzt Recht am eigenen Bild

Interlaken (ots) -

Parteien: X. c. «Blick»

Thema: Recht am eigenen Bild

Beschwerde teilweise gutgeheissen

Zusammenfassung

Foto durchs Ladenfenster verletzt Recht am eigenen Bild

Muss es sich ein Geschäftsmann gefallen lassen, heimlich durch das Schaufenster seines Geschäfts fotografiert zu
werden? Nein, findet der Presserat. Auch die Geschäftstätigkeit gehört zur geschützten Privatsphäre, ausser das
öffentliche Interesse überwiegt. «Blick» berichtete im Rahmen der Artikelserie «Lügner, Trickser, Abkassierer»
über einen unsauber geschäftenden Handwerker. Er habe Vorschüsse kassiert, ohne die vereinbarte Leistung zu
erbringen und so gutgläubige Kunden um ihr Geld gebracht. Der Betroffene wandte sich an den Presserat und
beschwerte sich, seine Privatsphäre sei verletzt. Für den Presserat ist der Beschwerdeführer im Bericht zwar nicht
identifizierbar. Trotzdem muss er es sich nicht gefallen lassen, von der Strasse aus durchs Fenster seines
Geschäfts fotografiert zu werden. Es geht nicht an, gegen den Willen des Betroffenen ein Bild zu machen und es
beim Abdruck mit einem Balken zu versehen, um den Persönlichkeitsschutz zu wahren. Zwar besteht an der
Berichterstattung über die umstrittene Geschäftspraxis des Beschwerdeführers ein öffentliches Interesse. Dieses
rechtfertigt aber nicht, ihn bildlich an den Pranger zu stellen.
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